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DER BURGENLÄNDISCHEN LANDESREGIERUNG 

Landesamtsdi rektion 

Zahl: LAD-1 072 / 180-1983 

Entwurf eines Bundesgesetzes über 
das Wappen, das Siegel, die Farben 
und die Flagge der Republik 
Österreich; Stellungnahme. 

zu Zahl: 1002/62-IV/7/83 

An das 

Eisenstadt , am 25. Aug. 1983 

Telefon (02682)-600 
Klappe 221 Durchwahl 
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Bundesministerium für Inneres 
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Stubenring 

1014 Wien 
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Zum obbez. Schreiben beehrt sich das Amt der Burgenländischen Landes­

regierung mitzuteilen, daß der anher übermittelte Entwurf eines Bundes­

gesetzes über das Wappen, das Siegel, die Farben und die Flagge der 

Republik Österreich Anlaß zu folgenden Bemerkungen gibt: 

Zu § 4: 

Bei Beibehaltung der Definition 11 Das Bundeswappen führt im Sinne dieses 

Bundesgesetzes, wer es in Ausübung staatlicher Funktion verwendet. 11 er­

gibt sich nach ho. Auffassung insofern ein Widerspruch, zumal im vor­

liegenden Gesetzentwurf doch zwischen IIFührungll und IIVerwendungll 

unterschieden wird (vgl. §§ 6 u. 7). 

Zu § 7: 

Gegen die vorliegende Bestimmung bestehen schwerwiegende Bedenken, da 

die Einschränkung der grundsätzlichen Zulassung der Verwendung zu 

unbestimmt formuliert ist, um eine ordnungsgemäße Vollziehung zu gewähr-
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leisten. Nach ho. Auffassung ist zu befürchten, daß zum Schutz der 

Staatssymbole eine große Zahl von Strafverfahren durchgeführt werden 

müßte, die im Hinblick auf die verwendeten unbestimmten Gesetzesbegriffe 

wohl nicht immer zu einem befriedigenden Ergebnis führen würden. 

Beigefügt wi rd, daß u. e. 25 Mehrausfertigungen dieser Stellungnahme dem 

Präsidium des Nationalrates zugeleitet werden. 

F. d. R. d. A. 

ZI. u. Betr. w. ums. 

/ 

Für die Landesregierung: 

i. V. Dr. Roth eh. 

Eisenstadt, am 25. Aug. 1983 

�I Dem Präsidium des Nationalrates, Dr. Karl-Renner-Ring 3, 

1017 Wien, 25-fach, 

2. Der Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der N Ö. 

Landesregierung, Schenkenstraße 4, 1014 Wien, 1 O-fach, 

zur gefälligen Kenntnis. 

�A. 

Für die Landesregierung: 

i. V. Dr. Roth eh. 
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